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Thüringer Landtag
8. Wahlperiode

U n t e r r i c h t u n g

durch die Landesregierung

Über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben für den 
Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2024 für das 
Haushaltsjahr 2024

Anliegend übersende ich Ihnen die mir von der Finanzministerin über-
reichte Übersicht über bestätigte über- und außerplanmäßige Haushalts-
ausgaben für den Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 31. Dezember 2024 
mit einem Betrag von über 50.000 Euro (Artikel 101 Abs. 2 Verfassung 
des Freistaats Thüringen in Verbindung mit § 37 Abs. 4 Halbsatz 1 Thü-
ringer Landeshaushaltsordnung und § 6 Abs. 2 Thüringer Haushaltsge-
setz 2024) sowie eine Änderung für das lll. Quartal 2024.

Ich bitte, die Mitglieder des Landtags zu unterrichten.

Gruhner 
Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, 
Sport und Ehrenamt und Chef der Staatskanzlei

Anlage

Hinweise der Landtagsverwaltung:
Die Übersicht einschließlich des Schreibens der Finanzministerin vom 27. Ja-
nuar 2025 wurde als Anlage zum Schreiben des Ministers für Bundes- und Eu-
ropaangelegenheiten, Sport und Ehrenamt und Chefs der Staatskanzlei vom 
30. Januar 2025 an den Präsidenten des Landtags zugeleitet. Auf einen Ab-
druck der Anlage wird verzichtet. Die Anlage steht unter der oben genannten 
Drucksachennummer elektronisch im Abgeordneteninformationssystem und in 
der Parlamentsdokumentation unter der Internetadresse www.parldok.thuerin-
ger-landtag.de zur Verfügung. Die Fraktionen und die Landtagsbibliothek erhal-
ten je ein Exemplar der Anlage in der Papierfassung.
Federführend ist die Finanzministerin.
Der Präsident des Landtags hat die Unterrichtung durch die Landesregierung 
gemäß § 67 Abs. 5 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags an den Haus-
halts- und Finanzausschuss überwiesen.

http://www.parldok.thueringer-landtag.de
http://www.parldok.thueringer-landtag.de
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Unterrichtung des Thüringer Landtags über über- und außerplanmäßige 
Haushaltsausgaben über 50.000,00 € für das 4. Quartal 2024 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
zur Unterrichtung des Thüringer Landtags gemäß Artikel 101 Abs. 2 ThürVerf 
i.V.m. § 37 Abs. 4 Halbsatz 1 ThürLHO und § 6 Abs. 2 ThürHhG 2024 über-
sende ich Ihnen eine Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausga-
ben im Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 31. Dezember 2024. Zudem füge 
ich eine Änderung für das 3. Quartal 2024 bei. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
 
Katja Wolf 
 
Anlage 
 

Präsident  
des Thüringer Landtags 
Dr. Thadäus Rudolf König, MdL  
Jürgen-Fuchs-Straße 1  
99096 Erfurt 

Die Ministerin 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Katja Wolf 

Durchwahl: 
Telefon +49 361 57 3611-000 
Telefax +49 361 57 3611-651 

katja.wolf@ 
tfm.thueringen.de 

Ihr Zeichen: 
 

Ihre Nachricht vom: 
 

Unser Zeichen: 
(bitte bei Antwort angeben) 
1040-31-H 1221/523 
3345/2025 
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27. Januar 2025 
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Finanzministerium 
Ludwig-Erhard-Ring 7 
99099 Erfurt 
 
www.thueringen.de 
 
USt-IdNr.: DE353210442 
 
Leitweg-ID E-Rechnung: 
16900601-0001-95 
 
Informationen zum Umgang mit 
Ihren Daten (Art. 13, 14 DSGVO) 
im Thüringer Finanzministerium 
finden Sie im Internet unter  
www.ds-tfm.thueringen.de.  
Auf Wunsch übersenden wir  
Ihnen eine Papierfassung. 
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Unterrichtung des Thüringer Landtags über über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben über 50.000,00 EUR

Zeitraum 01.10. - 31.12.2024

HH-Ansatz 
Kapitel / Verstärkungs-/ überplanm./ Betrag

Titel Deckungsmittel außerplanm. Kapitel / (EUR)
Verfügbarer Betrag Ausgabe Titel 

(EUR) (EUR)

  Einzelplan 03 -  Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales

03 25 Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Geflüchtete

538 72 5.295.000,00 2.004.380,00 Einsparung in EP 03 2.004.380,00

2.089.186,00

7.384.186,00

03 25 Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Geflüchtete

633 72 95.374.500,00 14.888.383,00 Einsparung in EP 03 14.888.383,00

13.977.286,00

19.819.454,00

129.171.240,00

Einsparauflage (§ 37 Abs. 3 ThürLHO) / zweckgebundene
Zweckbestimmung / Begründung Drittmittel (§ 37 Abs. 1 S. 4 ThürLHO)

Zweckbestimmung

Unterkunft und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen in Einrichtungen 

des Landes

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von 

Rechtsverpflichtungen gemäß § 44 Asylgesetz (Leistungsgrund) und 

vertraglichen Verpflichtungen mit Dienstleistern zum Zweck der 

Leistungsbereitstellung.

Mehrbedarfe entstehen für Verpflegung und Sozialbetreuung von 

ausländischen Flüchtlingen in den Erstaufnahmeeinrichtungen des 

Landes.

Zustimmung vom 04.11.2024

Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte für Unterbringung und 

Betreuung von Flüchtlingen

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von 

Rechtsverpflichtungen. Die Rechtsverpflichtung beruht auf: ThürFlüKEVO 

und ThürSAVO. 

Mehrbedarfe für Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte für 

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen, insbesondere wegen der 

Änderung der ThürFlüKEVO 2023

Zustimmung TFM vom 21.11.2024



Unterrichtung des Thüringer Landtags über über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben über 50.000,00 EUR

Zeitraum 01.10. - 31.12.2024

HH-Ansatz 
Kapitel / Verstärkungs-/ überplanm./ Betrag

Titel Deckungsmittel außerplanm. Kapitel / (EUR)
Verfügbarer Betrag Ausgabe Titel 

(EUR) (EUR)

Einsparauflage (§ 37 Abs. 3 ThürLHO) / zweckgebundene
Zweckbestimmung / Begründung Drittmittel (§ 37 Abs. 1 S. 4 ThürLHO)

Zweckbestimmung

03 25 Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Geflüchtete

633 72 95.374.500,00 12.604.839,00 Einsparung in EP 03 12.604.839,00

13.977.286,00

19.819.454,00

14.888.383,00

144.059.623,00

03 25 Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Geflüchtete

636 72 20.500.000,00 6.231.252,00 Einsparung in EP 03 6.231.252,00

0

20.500.000,00

Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte für Unterbringung und 

Betreuung von Flüchtlingen

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von 

Rechtsverpflichtungen. Die Rechtsverpflichtung beruht auf: ThürFlüKEVO 

und ThürSAVO. 

Mehrbedarfe für Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte für 

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen, insbesondere wegen der 

Änderung der ThürFlüKEVO 2023

Zustimmung TFM vom 11.12.2024

Erstattungen an Krankenkassen (eGesundheitskarte etc.)

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von 

Rechtsverpflichtungen. Die Rechtsverpflichtungen beruhen auf §§ 4,6 

AsylbLG sowie Rahmenvereinbarung zur Übernahme der 

Krankenbehandlung für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG zwischen 

dem Freistaat Thüringen, den Kommunalen Spitzenverbänden und den 

Landesverbänden der Kranken- und Ersatzkassen in Thüringen.

Zustimmung vom 01.10.2024



Unterrichtung des Thüringer Landtags über über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben über 50.000,00 EUR

Zeitraum 01.10. - 31.12.2024

HH-Ansatz 
Kapitel / Verstärkungs-/ überplanm./ Betrag

Titel Deckungsmittel außerplanm. Kapitel / (EUR)
Verfügbarer Betrag Ausgabe Titel 

(EUR) (EUR)

Einsparauflage (§ 37 Abs. 3 ThürLHO) / zweckgebundene
Zweckbestimmung / Begründung Drittmittel (§ 37 Abs. 1 S. 4 ThürLHO)

Zweckbestimmung

03 25 Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Geflüchtete

636 72 20.500.000,00 2.339.790,00 Einsparung in EP 03 2.339.790,00

6.231.252

26.731.252,00

03 25 Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, Geflüchtete

633 73 10.790.000,00 359.753,00    Einsparungen in EP 03 359.753,00

3.600.000,00

194.740,00

14.390.000,00

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von 

Rechtsverpflichtungen. Die Rechtsverpflichtungen beruhen auf §§ 4,6 

AsylbLG sowie Rahmenvereinbarung zur Übernahme der 

Krankenbehandlung für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG zwischen 

dem Freistaat Thüringen, den Kommunalen Spitzenverbänden und den 

Landesverbänden der Kranken- und Ersatzkassen in Thüringen.

Zustimmung vom 10.12.2024

Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte für Unterbringung, 

Versorgung und Betreuung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von 

Rechtsverpflichtungen gemäß ThürFlüKEVO.

Mehrbedarfe für Erstattungen an Landkreise und kreisfreie Städte für die 

Unterbringung, Versorgung und Betreuung von ukrainschen Flüchtlingen, 

insbesondere wegen Erhöhung von Erstattungspauschalen gemäß § 2 

ThürFlüKEVO

Zustimmung TFM vom 24.10.2024

Erstattungen an Krankenkassen (eGesundheitskarte etc.)



Unterrichtung des Thüringer Landtags über über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben über 50.000,00 EUR

Zeitraum 01.10. - 31.12.2024

HH-Ansatz 
Kapitel / Verstärkungs-/ überplanm./ Betrag

Titel Deckungsmittel außerplanm. Kapitel / (EUR)
Verfügbarer Betrag Ausgabe Titel 

(EUR) (EUR)

Einsparauflage (§ 37 Abs. 3 ThürLHO) / zweckgebundene
Zweckbestimmung / Begründung Drittmittel (§ 37 Abs. 1 S. 4 ThürLHO)

Zweckbestimmung

Einzelplan 04 - Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

04 31 Jugend 04 04 Kindertageseinrichtungen

633 72 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 7.000.000,00

633 84 16.874.000,00 9.000.000,00

0 04 31 Jugend

16.874.000,00 633 86 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.500.000,00

883 86 Zuweisungen für Investitionen 500.000,00

04 31 Jugend

04 31 Jugend

633 84 16.874.000,00 2.000.000,00

9.000.000 684 86 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 180.000,00

25.874.000,00 883 86 Zuweisungen für Investitionen 1.000.000,00

633 06 Maßnahmen der Schulsozialarbeit 820.000,00Gemäß § 89d Abs. 1 SGB VIII hat der Freistaat Thüringen den Thüringer 

Jugendämtern die Kosten für die Unterbringung, Versorgung und 

Betreuung der unbegleiteten minderjähringen Ausländer (UMA) in 

Thüringen zu erstatten. Die üpl. Ausgabe dient der Erfüllung von 

Rechtsverpflichtungen gemäß § 89d SGB VIII. Der Anstieg der Ausgaben 

ist bedingt durch den rasanten Anstieg der Anzahl von unbegleiteten 

minderjährigen Ausländer sowie die starke Erhöhung der 

durchschnittlichen Kosten.

Zustimmung TFM vom 27.11.2024

Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Gemäß § 89d Abs. 1 SGB VIII hat der Freistaat Thüringen den Thüringer 

Jugendämtern die Kosten für die Unterbringung, Versorgung und 

Betreuung der unbegleiteten minderjähringen Ausländer (UMA) in 

Thüringen zu erstatten. Die üpl. Ausgabe dient der Erfüllung von 

Rechtsverpflichtungen gemäß § 89d SGB VIII. Der Anstieg der Ausgaben 

ist bedingt durch den rasanten Anstieg der Anzahl von unbegleiteten 

minderjährigen Ausländer sowie die starke Erhöhung der 

durchschnittlichen Kosten.

Zustimmung TFM vom 11.10.2024



Unterrichtung des Thüringer Landtags über über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben über 50.000,00 EUR

Zeitraum 01.10. - 31.12.2024

HH-Ansatz 
Kapitel / Verstärkungs-/ überplanm./ Betrag

Titel Deckungsmittel außerplanm. Kapitel / (EUR)
Verfügbarer Betrag Ausgabe Titel 

(EUR) (EUR)

Einsparauflage (§ 37 Abs. 3 ThürLHO) / zweckgebundene
Zweckbestimmung / Begründung Drittmittel (§ 37 Abs. 1 S. 4 ThürLHO)

Zweckbestimmung

  Einzelplan 05 - Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und 05 Verbraucherschutz

05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften 05 01 Ministerium

517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 225.000,00

05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften

536 04 24.000.000,00 1.300.000,00 517 01 465.000,00

519 01 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 50.000,00

24.000.000,00 05 05

882 03 560.000,00

05 04 Gerichte und Staatsanwaltschaften 05 02
684 72 Maßnahmen der Integrationsförderung 180.000,00

536 12 39.000.000,00 2.200.000,00 05 03 Allgemeine Bewilligungen
698 02 1.800.000,00

39.000.000,00 632 61 169.000,00

05 07

536 02 35.000,00
05 08 
536 02 16.000,00Vergütung beigeordneter Rechtsanwälte

Betreuungskosten
Entschädigungen wegen überlanger Gerichtsverfahren und 

Die überplanmäßige Ausgabe der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen 

dient. Die Rechtsverpflichtung beruht auf: §§ 1875-1881 BGB, Vormünder- 

und Betreuervergütungsgesetz.

Mehrbedarf für Vergütung und Auslagenersatz der gerichtlich bestellten 

Betreuer, insbesondere aufgrund des Betreuer-Inflationsausgleichs-

Sonderzahlungsgesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. I Nr. 391)

Zustimmung TFM vom 28.11.2024

Erstattung von Verwaltungskosten an andere Länder für 

gemeinsame Ausbildungslehrgänge

Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit

Vergütung beigeordneter Rechtsanwälte
Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Sachverständigenentschädigungen Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung der Rechtsverpflichtung 

aus §§ 1-14 Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG). Der 

Mehrbedarf entsteht  für Vergütungen der von den Thüringer Gerichten 

bestellten Sachverständigen, Dolmetscher und Übersetzer.

Zustimmung TFM vom 29.11.2024

Justizvollzugsanstalten

Beteiligung an den Kosten der Ausstattung der 

gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal

Ausländer-, Asyl- und Aussiedlerangelegenheiten, 



Unterrichtung des Thüringer Landtags über über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben über 50.000,00 EUR

Zeitraum 01.10. - 31.12.2024

HH-Ansatz 
Kapitel / Verstärkungs-/ überplanm./ Betrag

Titel Deckungsmittel außerplanm. Kapitel / (EUR)
Verfügbarer Betrag Ausgabe Titel 

(EUR) (EUR)

Einsparauflage (§ 37 Abs. 3 ThürLHO) / zweckgebundene
Zweckbestimmung / Begründung Drittmittel (§ 37 Abs. 1 S. 4 ThürLHO)

Zweckbestimmung

05 05 Justizvollzugsanstalten 05 05 Justizvollzugsanstalten

632 01 1.800.000,00 191.101,00 636 01 25.000,00

1.800.000,00 681 08 166.101,00

05 05 Justizvollzugsanstalten

514 71 756.500,00 80.000,00 05 05 Justizvollzugsanstalten 80.000,00
0,00 882 03

756.500,00

Kosten der Unterbringung Sicherungsverwahrter in Justizvollzugsanstalten 

anderer Länder (z.B. JVA Schwalmstadt, Hessen)

Erstattungen an Sozialversicherungsträger und die 

Bundesagentur für Arbeit

Mehrausgabe aufgrund rechtl. Verpflichtung aus  dem Staatsvertrag 

zwischen dem Land Hessen und dem Freistaat Thüringen über die 

Errichtung und die gemeinsame Nutzung einer Einrichtung zum Vollzug 

der Sicherungsverwahrung vom 20. Dezember 2012 sowie der 

Verwaltungsvereinbarung zur Einrichtung eines Betriebsausschusses nach 

Artikel 6 des Staatsvertrags vom 20. Dezember 2012.

Zahlung an Hessen zur Unterbringung Sicherungsverwahrter mit 

Nachzahlung für 2023.

Zustimmung TFM vom 15.10.2024

Bezüge der Gefangenen, Entgeltersatzleistungen 

Taschengeld 

Medikamente und Verbrauchsmittel, (Zahn-) Ärztliche Kleingeräte
Beteiligung an den Kosten der Ausstattung der 

gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von 

Rechtsverpflichtungengemäß §§ 73-79 ThürJVollzGB. 

Es handelt sich um Kosten für die Medikamentenbehandlungen von 

Gefangenen.

Zustimmung TFM vom 14.11.2024



Unterrichtung des Thüringer Landtags über über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben über 50.000,00 EUR

Zeitraum 01.10. - 31.12.2024

HH-Ansatz 
Kapitel / Verstärkungs-/ überplanm./ Betrag

Titel Deckungsmittel außerplanm. Kapitel / (EUR)
Verfügbarer Betrag Ausgabe Titel 

(EUR) (EUR)

Einsparauflage (§ 37 Abs. 3 ThürLHO) / zweckgebundene
Zweckbestimmung / Begründung Drittmittel (§ 37 Abs. 1 S. 4 ThürLHO)

Zweckbestimmung

05 05 Justizvollzugsanstalten 05 05 Justizvollzugsanstalten

671 71 650.000,00 136.800,00 882 03 136.800,00
290.000,00

66.000,00
7.550,00

1.013.550,00

05 05 Justizvollzugsanstalten 05 05 Justizvollzugsanstalten

671 71 650.000,00 57.000,00 882 03 57.000,00

290.000,00
66.000,00

7.550,00
136.800,00

1.150.350,00

Die Mehrausgaben dienen der Erstattung von Kosten an 

Justizvollzugskrankenhäuser.

Für die zu leistenden Ausgaben sowie weitere anfallende 

Krankenhausbehandlungen im zweiten Halbjahr 2024 besteht ein 

zusätzliches Ausgabebedürfnis. Die bisherigen Krankenhausaufenthalte 

von Gefangenen dauerten über mehrere Monate und führten so zu 

entsprechend hohen Rechnungen.

Zusimmung TFM vom 11.10.2024

Erstattungen an öffentliche und Justizvollzugskrankenhäuser Beteiligung an den Kosten der Ausstattung der 

gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal

Die Mehrausgaben dienen der Erstattung von Kosten an 

Justizvollzugskrankenhäuser.

Für die zu leistenden Ausgaben sowie weitere anfallende 

Krankenhausbehandlungen im zweiten Halbjahr 2024 besteht ein 

zusätzliches Ausgabebedürfnis. Die bisherigen Krankenhausaufenthalte 

von Gefangenen dauerten über mehrere Monate und führten so zu 

entsprechend hohen Rechnungen.

Zusimmung TFM vom 14.11.2024

Erstattungen an öffentliche und Justizvollzugskrankenhäuser Beteiligung an den Kosten der Ausstattung der 

gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal



Unterrichtung des Thüringer Landtags über über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben über 50.000,00 EUR

Zeitraum 01.10. - 31.12.2024

HH-Ansatz 
Kapitel / Verstärkungs-/ überplanm./ Betrag

Titel Deckungsmittel außerplanm. Kapitel / (EUR)
Verfügbarer Betrag Ausgabe Titel 

(EUR) (EUR)

Einsparauflage (§ 37 Abs. 3 ThürLHO) / zweckgebundene
Zweckbestimmung / Begründung Drittmittel (§ 37 Abs. 1 S. 4 ThürLHO)

Zweckbestimmung

05 05 Justizvollzugsanstalten 05 05 Justizvollzugsanstalten

671 71 650.000,00 94.000,00 882 03 94.000,00

290.000,00

66.000,00

7.550,00

136.800,00

57.000,00

1.207.350,00

05 05 Justizvollzugsanstalten 05 05 Justizvollzugsanstalten

671 72 704.300,00 69.174,00 882 03 69.174,00

0,00

704.300,00

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von 

Rechtsverpflichtungen gemäß § 80 ThürJVollzGB, Vereinbarung über die 

römisch-katholische Seelsorge und sonstige Aufgaben des 

Anstaltsseelsorgers an den Thüringer Justizvollzugsanstalten vom 

06.10.1994 (JMBl 1994, S. 170), Vereinbarung über die Seelsorge und 

sonstige Aufgaben des Anstaltsseelsorgers an den Thüringer 

Justizvollzugsanstalten vom 06.10.1994 (JMBl 1994, S. 172). Den 

Kirchenverwaltungen sind Kosten für die Seelsorge der Gefangenen zu 

erstatten.

Zustimmung TFM vom 21.11.2024

Beteiligung an den Kosten der Ausstattung der 

gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal

Erstattung an Kirchenverwaltungen

Erstattungen an öffentliche und Justizvollzugskrankenhäuser

Die Mehrausgaben dienen der Erstattung von Kosten an 

Justizvollzugskrankenhäuser.

Für die zu leistenden Ausgaben sowie weitere anfallende 

Krankenhausbehandlungen im zweiten Halbjahr 2024 besteht ein 

zusätzliches Ausgabebedürfnis. Die bisherigen Krankenhausaufenthalte 

von Gefangenen dauerten über mehrere Monate und führten so zu 

entsprechend hohen Rechnungen.

Zusimmung TFM vom 21.11.2024

Beteiligung an den Kosten der Ausstattung der 

gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal



Unterrichtung des Thüringer Landtags über über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben über 50.000,00 EUR

Zeitraum 01.10. - 31.12.2024

HH-Ansatz 
Kapitel / Verstärkungs-/ überplanm./ Betrag

Titel Deckungsmittel außerplanm. Kapitel / (EUR)
Verfügbarer Betrag Ausgabe Titel 

(EUR) (EUR)

Einsparauflage (§ 37 Abs. 3 ThürLHO) / zweckgebundene
Zweckbestimmung / Begründung Drittmittel (§ 37 Abs. 1 S. 4 ThürLHO)

Zweckbestimmung

  Einzelplan 10 - Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

10 03 Soziale Wohnraumförderung und Wohngeld

681 31 102.600.000,00      21.100.000,00 10 03 Soziale Wohnraumförderung und Wohngeld

-                            231 51 Erstattung des Anteils des Bundes am Wohngeld 10.550.000,00

102.600.000,00      

Einsparung in EP 10 10.550.000,00

10 03 Soziale Wohnraumförderung und Wohngeld 10 04 Städtebau- und Schulbauförderung

538 02 99.000,00                188.777,00 883 32 188.777,00

99.000,00                

Verwaltungskostenerstattung an die Thüringer Aufbaubank für die 

Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Herrichtung von Wohnraum 

für die Unterbringung Geflüchteter in Thüringen (ThürWHFördRL)

Zuwendungen an staatliche Schulträger für 

Baumaßnahmen an Schulen und Schulsporthallen 

(Projektförderung)

Die Verwaltungskostenerstattungen an die TAB haben sich aufgrund 

gestiegender personeller und zeitlicher Aufwendungen für die 

übernommene Aufgabe der Verwendungsnachweisprüfung erhöht.

Zustimmung TFM vom 12.12.2024

Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz

Mehrausgaben für den Landesanteil des  Wohngeldes nach dem 

Wohngeldgesetz. Bei der Haushaltsplanung war die Zahl der 

anspruchsberechtigten Wohngeldhaushalte und der damit verbundenen 

Wohngeldausgaben nicht vorhersehbar.

Zustimmung TFM vom 24.10.2024



Unterrichtung des Thüringer Landtags über über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben über 50.000,00 EUR

Zeitraum 01.10. - 31.12.2024

HH-Ansatz 
Kapitel / Verstärkungs-/ überplanm./ Betrag

Titel Deckungsmittel außerplanm. Kapitel / (EUR)
Verfügbarer Betrag Ausgabe Titel 

(EUR) (EUR)

Einsparauflage (§ 37 Abs. 3 ThürLHO) / zweckgebundene
Zweckbestimmung / Begründung Drittmittel (§ 37 Abs. 1 S. 4 ThürLHO)

Zweckbestimmung

  Einzelplan 11 - Thüringer Rechnungshof

11 01 Rechnungshof 11 01 Rechnungshof

422 01 7.586.000,00           75.213,00 514 01 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen 10.000,00

-                            517 01 Bewitschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 20.000,00

7.586.000,00           518 01 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Geräte 20.000,00

526 02 Kosten für Sachverständige 10.000,00

547 02 Dienstreisen (Ausland) 15.213,00

  Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

1716 Übrige Einnahmen und Ausgaben

633 06 34.000.000,00        3.000.000,00  keine Deckungsauflage 3.000.000,00

-                            

34.000.000,00        

Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich 

des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen

Die Mehrausgabe dient der Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung des 

Landes aus § 21 b Abs. 5 bis 8 ThürKAG i. V. m. ThürSABErstVO und 

ThürSABAusglVO. Das Thüringer Landesverwaltungamt arbeitet verstärkt 

den Antragsrückstand aus den Jahren bis 2023 ab. Zudem ist auch 2024 

ein erhöhtes Antragsaufkommen festzustellen. Das ThLVwA hat saher 

weiterhin eine große Anzahl an Erstattungsund 

Ausgleichsleistungsanträgen in Folge des Wegfalls von 

Straßenausbaubeiträgen zu barteiben . Die Auszahlungen für 2024 gehen 

die über die etatisierten Haushaltsmittel hinaus.

Zustimmung TFM vom 04.11.2024

Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter

Mehrausgaben entstehen für die Zahlung von Bezügen für die Beamten 

des Thüringer Rechnungshofs. Die Ausgaben beruhen auf der 

gesetzlichen Verpflichtung des Tühringer Besoldungsgesetzes.

Zustimmung TFM vom 23.12.2024



Unterrichtung des Thüringer Landtags über über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben über 50.000,00 EUR

Zeitraum 01.10. - 31.12.2024

HH-Ansatz 
Kapitel / Verstärkungs-/ überplanm./ Betrag

Titel Deckungsmittel außerplanm. Kapitel / (EUR)
Verfügbarer Betrag Ausgabe Titel 

(EUR) (EUR)

Einsparauflage (§ 37 Abs. 3 ThürLHO) / zweckgebundene
Zweckbestimmung / Begründung Drittmittel (§ 37 Abs. 1 S. 4 ThürLHO)

Zweckbestimmung

17 16 Übrige Einnahmen und Ausgaben 17 16 Übrige Einnahmen und Ausgaben

633 07 20.000.000,00        15.871.413,00 613 11 978.765,26

-                            

20.000.000,00        613 13 26,91

613 18 1.655.700,00

Keine Deckungsauflage 13.236.920,83

Zuweisungen zur Schuldentilgung (Gebietsreform)

Die außerplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung der rechtlichen 

Verpflichtung des Landes gemäß § 7c ThürAGSGB II, eingefügt durch 

Thüringer Gesetz zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der 

Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der 

Ukraine geflüchteten Menschen vom 05.10.2022, GVBl. Seite 414.

Zustimmung TFM vom 24.10.2024

Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden nach dem 

Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger 

Gemeinden

Leistungen an Landkreise und kreisfreie Städte zur Umsetzung von §§ 7a 

bis 7c ThürAGSGB II

Strukturbegleithilfen (Gebietsreform)



Unterrichtung des Thüringer Landtags über über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben über 50.000,00 EUR

Zeitraum 01.07. - 30.09.2024

HH-Ansatz 

Kapitel / Verstärkungs-/ überplanm./ Betrag

Titel Deckungsmittel außerplanm. Kapitel / (EUR)

Verfügbarer Betrag Ausgabe Titel 

(EUR) (EUR)

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung

17 16 Übrige Einnahmen und Ausgaben

633 08 0,00 975.092,16 Keine Einsparauflage 975.092,16

0,00

0,00

Einsparauflage (§ 37 Abs. 3 ThürLHO) / zweckgebundene

Zweckbestimmung / Begründung

Leistungen an Landkreise und kreisfreie Städte zur Umsetzung des Thüringer Gesetzes 

zur Erstattung von Mehrkosten für das Jahr 2023 aufgrund des Rechtskreiswechsels von 

aus der Ukraine Geflüchteten (ThürRkwErstG)

Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen. Die 

Rechtsverpflichtungen beruhen auf § 1 Abs. 1 und 6 ThürRkwErstG. 

Zustimmung TFM vom 16.09.2023, geändert mit Formbescheid vom 20.12.2024

Drittmittel (§ 37 Abs. 1 S. 4 ThürLHO)

Zweckbestimmung
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